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► Lärm - Grundlagen

„Den Ergebnissen zufolge ist von jährlich ca. 4.000 Myokardinfarkt-Fällen auszugehen,

die dem Straßenverkehrslärm zuzuschreiben sind.“

Umweltbundesamt 2006 in “Transportation Noise and Cardiovascular Risk”

Erhöhtes Risiko durch Lärm:

Depressionen,

Herzinfarkt, 

Schlaganfall und

Lerndefiziten bei Kindern

World Health Organization 2011

World Health Organization 2018

2016
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►Richtlinie 2002/49/EG – Regelungsstruktur in Deutschland
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► Lärmkarte - Grundlagen

• Anzahl der Kraftfahrzeuge, Anteil der LKW

• die zulässige Höchstgeschwindigkeit

• die Straßenoberfläche und die Steigung der Straße

• die Geländeoberfläche (Geländemodell)

• die Lage und Höhe aller Gebäude

• vorhandene Lärmschutzwände und -wälle

Zur Erstellung der Lärmkarten werden keine Lärmmessungen durchgeführt, 

sondern einheitliche standardisierte Berechnungsverfahren angewendet. 

In das Berechnungsmodell für die Straßen gehen u.a. folgende Daten ein:

Die Lärmkarten für die Hauptverkehrsstraßen wurden vom Land Schleswig-

Holstein erstellt.
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Änderung der Berechnungsvorgaben

Im September 2021 ist die BUB, Berechnungsverfahren für den Umgebungslärm, seitens der 

EU für alle Mitgliedsländer eingeführt worden und löst die VBUS, Vorläufige 

Berechnungsmethode für den Umgebungslärm an Straßen, ab.

Die Kartierungsergebnisse der Lärmkartierung der 4. Runde weichen daher z.T. deutlich von den 

vorhergehenden Lärmkartierungen ab. „Durch diese Verfahren wird innerorts die Lärmsituation 

tendenziell leiser aber mit zunehmen Abstand zu Lärmquelle tendenziell lauter als in der 

Kartierung 2017 dargestellt.“ (Schreiben des Ministeriums für Energiewende, Klimaschutz, 

Umwelt und Natur Schleswig-Holstein vom 23. Januar 2023). Die Ergebnisse sind daher nur 

begrenzt mit den vorhergehenden Kartierungen vergleichbar. Eine Ab- oder Zunahme der 

Lärmbelastung in Ahrensburg lässt sich daraus nicht direkt ableiten.

Trotz aller Unterschiede gegenüber den bisherigen Berechnungsergebnissen zeigt die aktuelle 

Lärmkartierung die gleichen Lärmbrennpunkte, wie sie auch die bisherigen Berechnungen 

gezeigt haben. Insofern liefert diese Lärmkartierung genauso wie die bisherigen 

Lärmkartierungen die Grundlage für den Lärmaktionsplan und zeigt auf, wo Maßnahmen zur 

Lärmreduzierung erforderlich sind.
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Änderung der Berechnungsvorgaben

Im Rahmen der Lärmkartierungen zur Stufe 1 und 2 sowie zur Runde 3 war die VBEB, die Vorläufige Berechnungsmethode zur 

Ermittlung der Belastetenzahlen durch Umgebungslärm, zu verwenden. Seit dem 31. Dezember 2018 ist die BEB, 

Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch Umgebungslärm, verbindlich der Berechnung zu Grunde zu 

legen. Grund dafür ist die vereinheitlichte, an die im europäischen Ausland angepasste, Zählweise der belasteten Personen je 

Wohngebäude. Dies führt zu einer deutlichen Erhöhung der berechneten belasteten Personen in Deutschland. 

Während bei der VBEB alle Einwohner eines Wohngebäudes gleichmäßig allen berechneten Fassadenpunkten zugeordnet 

wurden, werden nach der neuen BEB alle Anwohnerinnen und Anwohner den Fassadenpunkten zugeordnet, die im lautesten 

Lärmpegelbereich liegen. 

Im Ergebnis bedeutet dies, dass die Belastetenzahlen gegenüber der letzten Lärmkartierung deutlich zunehmen. Je nach Lage 

und Situation kann es in einzelnen Lärmpegelbereichen zu mehr als einer Verdopplung der berechneten Belasteten führen

(Schreiben des Ministeriums für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur Schleswig-Holstein vom 23. Januar 2023).
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► Lärmkarte Straße - LDEN
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Sehr hohe Belastung

Hohe Belastung

Belästigung

Quelle: Leitfaden zur Aufstellung von Lärmaktionsplänen (MLUR S-H)
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► Lärmkarte Straße - LKZ

Hierfür wurden die 

errechneten Ergebnisse der 

über einem bestimmten 

Schwellenwert ermittelten 

Belasteten (berücksichtigte 

Schwellenwerte: LDEN ≥ 65 

dB(A)) anhand der LKZ-

Methode (Produkt aus Richt-

wertüberschreitung und 

Anzahl der über diesen Wert 

Betroffenen) grafisch in 

Hektarrastern dargestellt (ein 

Rasterfeld hat eine Größe 

von 100 m x 100 m). 

Demnach sind die 

LärmKennZiffern überall dort 

hoch, wo sowohl hohe 

Einwohnerdichten als auch 

hohe Belastungen über 

LDEN ≥ 65 dB(A) auftreten. 

Hamburger Straße

Mannhagener Allee
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►Lärmminderungsmaßnahmen – Stellschrauben Straßenverkehr

• Leise Fahrzeuge und Reifen (+ bis ++)

• Verkehrsmenge (+)

• Lkw-Anteil (+ bis ++)

• Geschwindigkeit (+ bis +++)

• Verkehrsfluss (+ bis ++)

• Straßenoberfläche (+ bis ++++)

• Abschirmung (++ bis ++++)
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Aus Präsentation Matthias Hintzsche (UBA) am 21.06.2023 Stuttgart

►Lärmminderungsmaßnahmen
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►Lärmminderungsmaßnahmen - bereits umgesetzte Maßnahmen

Folgende Lärmminderungsmaßnahmen an den Straßen wurden bereits umgesetzt:

• teilweise 30 km/h Zonen im Bereich der Innenstadt 

• L82 Höhe Ortseingang: stationäre Geschwindigkeitsüberwachung durch

Anzeigetafel 

• Reeshoop: stationäre Geschwindigkeitsüberwachung durch Anzeigetafel

stadteinwärts

• Reeshoop: 30 km/h stundenweise im Bereich Schule / Altersheim 

• Brauner Hirsch: stationäre Geschwindigkeitsüberwachung durch Anzeigetafel

• Bornkampsweg: stationäre Geschwindigkeitsüberwachung durch Anzeigetafel

• Lärmschutzwand östlich Kornkamp Süd, südlich Beimoorweg

• Lärmschutzwände nördlich und südlich „Verlängerter Ostring“ im Bereich der 

Brücke zwischen Zu- und Abfahrten Manhagener Allee

• Lärmschutzwand nördlich Ostring, zw. An der Eilshorst / Abfahrt Manhagener Allee

• Lärmschutzanlagen westlich Autobahn A1 im Bereich der AS Ahrensburg 

• Lärmschutzanlagen östlich Lübecker Straße (L82) im Bereich Gartenholz 

• Lärmschutzwälle Brauner Hirsch, zw. Dänenweg und Pionierweg

• In verschiedenen Bebauungsplänen sind verschiedene Lärmschutzmaßnahme

festgesetzt

• Beachtung der festgelegten Ruhigen Gebiete bei der Bauleitplanung

• Ausweitung 60km/h zul. Höchstgeschwindigkeit auf dem Ostring
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►Mitwirkung der Öffentlichkeit
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►Mitwirkung der Öffentlichkeit
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►Mitwirkung der Öffentlichkeit
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►Lärmminderungsmaßnahmen 
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►Lärmminderungsmaßnahmen 
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► Lärmminderungsmaßnahmen – Ruhige Gebiete

Ziel des Lärmaktionsplans soll es auch sein, „ruhige Gebiete vor einer Zunahme 

des Lärms zu schützen“ (§ 47d Abs. 2 Satz 2 BImSchG). 

Als relevante ruhige Gebiete werden Bereiche 

ausgewählt, die

• entsprechen der Lärmkartierung weitgehend 

frei von Umgebungslärm

• eine relativ naturnahe Ausprägung

• für die Naherholung relativ gut erschlossen

und zu erreichen sind.

Im vorangegangenen Lärmaktionsplanwurden 

für Ahrensburg Ruhige Gebiete festgelegt, die 

im Geoportal Umgebungslärm dokumentiert 

sind. 

Diese festgelegten Ruhigen Gebiete werden mit 

diesem Lärmaktionsplan fortgeschrieben.
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► Lärmminderungsmaßnahmen – Lärmmanagement

Quelle: Silent City Handbuch zur kommunalen Lärmminderungsplanung, Berlin 2008

§ 47d Abs. 6 des Bundes-

Immissionsschutzgesetz enthält

keine eigenständige 

Rechtsgrundlage für die 

Anordnungen von Maßnahmen, 

sondern verweist auf andere 

gesetzliche Eingriffsgrundlagen.

Nach § 47d Abs. 6 sind 

Maßnahmen der Aktionspläne 

durch Anordnungen oder

sonstige Entscheidungen von den 

zuständigen Trägern

öffentlicher Verwaltungen nach 

diesem Gesetz oder anderen 

Rechtsvorschriften durchzusetzen.

Nach § 47 (6) sind planrechtliche 

Festlegungen sind von anderen 

Planungsträgern in ihren eigenen 

Plänen zu berücksichtigen.

Lärmaktions-

plan
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Lärm ist das Geräusch der Anderen.

Kurt Tucholsky
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Herzlichen Dank 

für Ihre Aufmerksamkeit!


